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            Die Eigenbedarfskündigung            673/22 
 

In diesem Info wird auf die wichtigsten Aspekte einer 
Eigenbedarfskündigung aus Mietersicht hingewiesen. 
Das Info dient der Übersicht („Check-Liste“). Miete-
rinnen und Mieter, die von einer Eigenbedarfskündi-
gung betroffen sind, sollten aber umgehend eine 
Rechtberatung in Anspruch nehmen. Dieses Info kann 
eine solche nicht ersetzen. 
 
Das Info befasst sich lediglich mit Kündigungen we-
gen „Eigenbedarf“ (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Hier nicht 
behandelt werden folgende Kündigungen durch den 
Vermieter: 

 ordentliche Kündigung wegen „Hinderung wirt-
schaftlicher Verwertung“ (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB) 

 ordentliche Kündigung wegen schuldhafter Ver-
tragspflichtverletzung (§ 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB) 

 Kündigung wegen „Betriebsbedarf“ oder anderer 
sonstiger „berechtigter Interessen“ (§ 573 Abs. 1 
BGB) 

 Kündigung der in einem Zwei- oder [Drei-
]familienhaus gelegenen Wohnung bzw. bei Un-
tervermietung (§ 573 a BGB)  

 Teilkündigung (§ 573 b BGB) 

 fristlose Kündigungen 
 

1. Gibt es einen Kündigungsausschluss? 

Der Frage, ob ein mietvertraglicher Kündigungsaus-
schluss gegeben ist, sollte immer zuerst nachgegan-
gen werden (z.B. „... darf erstmalig ordentlich gekün-
digt werden zum ...“ oder „die Kündigung wegen Ei-
genbedarfs ist (- bis zum … -) ausgeschlossen“).  
Bei der Vereinbarung, wonach der Vermieter „nur in 
besonderen Ausnahmefällen unter Einhaltung der 
gesetzlichen Fristen kündigen kann, wenn wichtige 
berechtigte Interessen des Vermieters eine Beendi-
gung des Mietverhältnisses notwendig machen“, ge-
nügt dann das „normale“ berechtigte Interesse des 
Vermieters nicht (BGH v. 16.10.2013 - VIII ZR 57/13 -).  
 
Der Kündigungsausschluss kann auch außerhalb des 
Mietvertrags in einem Kaufvertrag des Vermieters 
über ein Hausgrundstück enthaltenen sein (Vertrag 
zugunsten Dritter; § 328 BGB). Der Mieter erwirbt 
hierdurch unmittelbar das Recht, von dem Käufer die 
Unterlassung einer ordentlichen Kündigung des Miet-
verhältnisses zu verlangen (BGH v. 14.11.2018 - VIII ZR 

109/18 -). Auch können Kündigungsausschlüsse anläss-
lich von staatlich geförderten (Mieter-)Moderni-
sierungsmaßnahmen vereinbart worden sein, die 
den jetzigen Vermieter binden. 
Einen gesetzlichen Kündigungsausschluss enthält § 
577 a BGB: Die Sperrfrist bei Kündigung nach Eigen-
tumsumwandlung (siehe unser Info Nr. 26). 

 

2. Wer ist zur Kündigung berechtigt? 

Zunächst ist durch Einsichtnahme in das Grundbuch 
(siehe unser Info Nr. 118) zu ermitteln, ob der Kündi-
gende noch bzw. schon Berechtigter ist. Berechtigter 
ist im Übrigen immer nur der Vermieter bzw. die 
Vermietermehrheit. 
Der Erwerber kann vor Eintragung ins Grundbuch 
keine wirksame Kündigung aussprechen. Die Ermäch-
tigung eines Erwerbers durch den Verkäufer zur Ei-
genbedarfs-Kündigung vor der Eigentumsübertragung 
im Grundbuch ist nicht zulässig. 
Haben mehrere Eigentümer das Grundstück im Wege 
der Rechtsnachfolge (§ 566 BGB) erworben, können 
nur alle gemeinsam kündigen. 
Der Blick ins Grundbuch nutzt beim Eigentümerwech-
sel aufgrund einer Zwangsversteigerung allerdings 
nichts. Der Rechtsübergang erfolgt hier schon durch 
Zuschlag (vgl. § 90 ZVG). 
 
Vermieter können die Kündigung auch durch einen 
Bevollmächtigten ausführen lassen. Die von einem 
Bevollmächtigten des (Wohnraum-)Vermieters 
(schriftlich) erklärte Kündigung ist allerdings gem. § 
174 S. 1 BGB unwirksam, wenn der Bevollmächtigte 
eine Original-Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und 
der Mieter aus diesem Grunde die Kündigung unver-
züglich (innerhalb von max. 14 Tagen) zurückweist.  
 

3. Welche Formerfordernisse gibt es?  

Verstöße gegen formale Wirksamkeitserfordernisse 
machen die Kündigung unwirksam, so dass es auf die 
komplizierten Fragen des Eigenbedarfs einstweilen – 
bis zur Nachholung der Kündigung in wirksamer Form 
– nicht ankommt. 
  
Die Vertragsparteien müssen ihre Kündigung schrift-
lich erklären (§ 568 Abs. 1 BGB).  
Das Kündigungsschreiben muss eigenhändig unter-
schrieben sein (§ 126 BGB). Erleichterungen wie die 
Textform (Fax, E-Mail) gelten bei der Kündigung von 
Wohnraum nicht. 
 
Sind an einem Mietverhältnis mehrere Personen be-
teiligt, so kann eine wirksame Kündigung nur von al-
len an alle ausgesprochen werden. 
 
Die Kündigung muss allen Mietern zugegangen sein. 
Vom Zugangszeitpunkt aus berechnet sich – bei wirk-
samer Kündigung - die Kündigungsfrist. Der Zugang 
des Kündigungsschreibens muss bei Bestreiten durch 
den Mieter vom Vermieter bewiesen werden. 
 
Das Aussprechen der Kündigung zu einem zu frühen 
Zeitpunkt lässt die Wirksamkeit der Kündigung - zum 
richtigen, späteren Zeitpunkt - nicht entfallen, wenn 
nur hinreichend deutlich wird, dass das Mietverhält-



 

 

 

 

 

nis auf jeden Fall beendet werden soll. Davon zu un-
terscheiden ist die unzulässiger Weise noch während 
der Umwandlungs-Sperrfrist des § 577 a BGB (siehe 
unser Info Nr. 26) ausgesprochene Kündigung: Diese 
ist in jedem Falle unwirksam. 
 

4. Welche Kündigungsfrist gilt? 

Diese Frage ist nur von Bedeutung, wenn die Eigen-
bedarfskündigung wirksam ist. Nach § 573 c BGB ist 
die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines 
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Mo-
nats zulässig. Die Kündigungsfrist für den Vermieter 
verlängert sich nach fünf und acht Jahren seit der 
Überlassung des Wohnraums um jeweils drei Mona-
te. Hiervon abweichende mietvertragliche Vereinba-
rungen sind nur insoweit wirksam, als sie sich zuguns-
ten des Mieters auswirken (Näheres in unserem Info 
Nr. 91). 
 

5. Ist die Kündigungsbegründung wirksam? 

Der Vermieter muss die Gründe für den Eigenbedarf 
im Kündigungsschreiben näher darlegen, damit dem 
Mieter Klarheit darüber verschafft wird, ob der Ver-
mieter ein berechtigtes Interesse an der Beendigung 
des Mietvertrages geltend machen kann und diesen 
auch gegen den Willen des Mieters beenden kann 
(BVerfG v. 20.10.1988 - 1 BvR 1247/88 -).  
Dem Zweck des nach § 573 Abs. 3 BGB bestehenden 
Begründungserfordernisses wird bei einer Kündigung 
wegen Eigenbedarfs grundsätzlich durch die Angabe 
der Person, für die die Wohnung benötigt wird, und 
die Darlegung des Interesses, das diese Person an der 
Erlangung der Wohnung hat, genügt (BGH v. 6.7.2011 - 

VIII ZR 317/10 -). Dagegen muss die Begründung keine 
Ausführungen zu Räumlichkeiten enthalten, die für 
den Begünstigten alternativ als Wohnraum in Be-
tracht kommen könnten (BGH v. 15.3.2017 - VIII ZR 270/15 -

). Der Vermieter muss die Person, zu deren Gunsten 
er den Eigenbedarf geltend macht, auch nicht zwin-
gend namentlich bezeichnen. Es reicht, die Eigenbe-
darfsperson identifizierbar zu benennen (BGH v. 

30.4.2014 - VIII ZR 284/13 -). 
 

Beispiele:  
„Ich kündige wegen Eigenbedarf.“ (unwirksam) 
„Ich kündige wegen Eigenbedarfs für meine Tochter 
Sabine.“ (unwirksam) 
„Ich kündige wegen Eigenbedarfs für meine Tochter 
Sabine, weil diese jüngst 18. Jahre alt geworden ist 
und nunmehr einen eigenen Hausstand gründen 
will.“ (wirksam) 

 
Das Begründungserfordernis des § 573 Abs. 3 BGB 
dient nur dem berechtigten Informationsbedürfnis 

des Mieters; eine weitergehende substantiierte Dar-
legung der Kündigungsvoraussetzungen muss der 
Vermieter erst im Prozess bei Bestreiten des Mieters 
nachholen (BVerfG v. 4.6.1998 - 1 BvR 1575/94 -). 
Es reicht auch aus, wenn sich ein erneutes Kündi-
gungsschreiben ausdrücklich auf die in einem frühe-
ren Kündigungsschreiben genannten Gründe bezieht 
und seitdem hinsichtlich der darin genannten Gründe 
keine Änderungen eingetreten sind (BVerfG v. 31.3.1992 - 

1 BvR 1492/91 -).  
 

6. Was ist „Eigenbedarf“ im Sinne des § 573 Abs. 2 
Nr. 2 BGB?  

Der Kündigungsgrund „Eigenbedarf“ gibt dem Ver-
mieter dann ein berechtigtes Interesse an der Been-
digung des Mietverhältnisses, wenn 
 
(1) - der Vermieter die Räume 
(2) - als Wohnung 
(3) - für sich, 
(4) - die zu seinem Haushalt gehörenden Personen 
oder  
(5) - seine Familienangehörigen  
(6) - benötigt. 
 

„der Vermieter der Räume“ 

Ist der Eigentümer des Hauses nicht zugleich auch 
Vermieter so kann er Eigenbedarf nicht geltend ma-
chen. 
Der Vermieter muss eine natürliche Person im Sinne 
des Zivilrechts sein. Juristische Personen, Behörden 
oder Unternehmen können Eigenbedarf ebenso we-
nig geltend machen, wie eine OHG oder eine Kom-
manditgesellschaft (BGH v. 15.12.2010 - VIII ZR 210/10 -).  
Bei einer Mehrheit von Vermietern genügt es, wenn 
der Wohnbedarf nur bei einem Vermieter besteht. 
Grundsätzlich kann auch der Untervermieter (= 
Hauptmieter) Eigenbedarf geltend machen. 
Die Kündigung durch eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) ist grundsätzlich auch wegen des Eigen-
bedarfs eines Gesellschafters oder dessen Angehöri-
gen zulässig (BGH v. 14.12.2016 - VIII ZR 232/15 -). Jedoch 
unterliegt der Eigenbedarf von GbR-Gesellschaftern 
seit dem 1.5.2013 einer Kündigungssperrfrist - jeden-
falls in den Fällen des „gekauften“ Eigenbedarfs bei 
(noch) nicht in Wohneigentum umgewandelten 
Wohnraum (vgl. § 577 a Abs. 1 a BGB). 
 

„Wohnung“ 

Auch der Wunsch des Vermieters, die bisher vermie-
tete Wohnung künftig selbst als Zweitwohnung zu 
nutzen, kann eine Eigenbedarfskündigung rechtferti-
gen. Hierbei kommt es maßgeblich auf die Würdigung 
der Umstände des Einzelfalls an (BGH v. 22.8.2017 - VIII ZR 



 

 

 

 

 

19/17 -).  
 

„für sich“ 

benötigt der Vermieter die Räume auch dann, wenn 
er aus zwingenden Gründen eine Hilfs- oder Pflege-
person in die zu kündigende Wohnung aufnehmen 
will (Kindermädchen, Haushaltshilfe, Gebrechlich-
keitspfleger). Es handelt sich also auch hierbei um 
den eigenen Bedarf des Vermieters. 
 

„Haushaltsangehörige“ 

Der Vermieter muss verpflichtet sein (aufgrund einer 
rechtlichen oder sittlichen Pflicht), für den Wohnbe-
darf des Haushaltsangehörigen sorgen zu müssen. 
Haushaltsangehörige sind z.B. auch Lebenspartner, 
nicht aber Arbeitnehmer.  
 

„Familienangehörige“ 

Familienangehörige sind erst einmal alle Verwandten 
und Verschwägerten ohne Rücksicht auf den Grad 
der Verwandtschaft. Es wird unterschieden zwischen 
nahen Familienangehörigen, die per se Bedarfsper-
sonen sein können (Kinder, Ehegatten, Enkel, Ge-
schwister) und anderen ferneren, für die nur dann 
der Bedarf geltend gemacht werden kann, wenn im 
Einzelfall eine besondere Beziehung zum Vermieter 
besteht (z.B. Cousine zweiten Grades). Familienange-
hörige des Vermieters müssen nicht in seinem Haus-
halt leben. 
Auch leibliche Nichten und Neffen des Vermieters 
sind kraft ihres nahen Verwandtschaftsverhältnisses 
zum Vermieter Familienangehörige im Sinne von § 
573 Abs. 2 Nr. 2 BGB (BGH v. 27.1.2010 - VIII ZR 159/09 -).  
Der Wohnbedarf eines Schwagers des Vermieters 
kann Eigenbedarf zumindest dann begründen, wenn 
ein besonders enger Kontakt besteht (BGH v. 3.3.2009 - 

VIII ZR 247/08 -). 
 

„benötigen“ 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes reicht zwar der Wille des Vermieters, in 
den eigenen Räumen zu wohnen, für sich genommen 
nicht, aber vernünftige und nachvollziehbare Grün-
de genügen für die Geltendmachung von Eigenbe-
darf. An das Vorliegen eines „vernünftigen nachvoll-
ziehbaren Grundes“ stellen BVerfG und der BGH aber 
denkbar geringe Anforderungen.  
Beispiele für „vernünftige und nachvollziehbare 
Gründe“: 

 Vermieter will Zweitwohnungsbedarf befriedigen 
(BGH v. 23.10.2018 - VIII ZR 61/18 -).   

 Vermieter will die Wohnung nur für wenige Wo-
chen im Jahr für sich und seine Familie nutzen 
(BGH v. 21.8.2018 - VIII ZR 186/17 -). 

 Vermieter will die Wohnung nur etwa ein Jahr 
nutzen (BGH v. 4.3.2015 - VIII ZR 166/14 -).    

 Eigenbedarf für Pflegekraft, auch wenn Pflegebe-
darf im Wesentlichen nur tagsüber besteht (BVerfG 

v. 9.2.2000 - 1 BvR 889/99 -). 

 Vermieter will in Zukunft eine Wohnung mit der 
darüber liegenden zusammenzulegen (BVerfG v. 

26.11.1997 - 1 BvR 1698/95 -). 

 Tochter des Vermieters soll in der Wohnung mit 
ihrem Lebensgefährten eine Familie gründen 
können (BVerfG v. 20.2.1995 - 1 BvR 665/94 -).  

 Vermieter will seine Wohn- und Arbeitsstätte im 
selben Haus haben um dort Geschäftspartner in 
wohnlicher Atmosphäre zu bewirten (BVerfG v. 

30.6.1994 - 1 BvR 2048/93 -). 

 Vermieter wünscht Einrichtung eines Arbeitszim-
mers, Aufnahme eines Au-pair-Mädchens als Be-
treuerin für den Sohn und Unterbringung einer 
umfangreichen Puppensammlung in der Woh-
nung (BVerfG v. 31.1.1994 - 1 BvR 1465/93 -). 

 Vermieter will Zusammenlegung zweier nebenei-
nander liegender Wohnungen, weil er einen Teil 
der von ihm und seiner Familie genutzten Räume 
nur über das allgemeine Treppenhaus erreichen 
kann (BVerfG v. 23.12.1993 - 1 BvR 853/93 -). 

 Vermieter will vorübergehend in der Wohnung 
wohnen, weil die eigentlich ins Auge gefasste 
Wohnung im selben Hause erst später frei wird 
(BVerfG v. 23.11.1993 - 1 BvR 697/93 -9). 

 Vermieter hat finanzielle Mittel dazu verwendet, 
eine Eigentumswohnung zu erwerben, um in die-
ser selbst zu wohnen, weil er schlichtweg „Herr 
seiner eigenen vier Wände“ sein will (BVerfG v. 

11.11.1993 - 1 BvR 696/93 -). 

 Vermieter wünscht eine größere Wohnung mit 
zwei Schlafzimmern (BVerfG v. 10.7.1992 - 1 BvR 1614/91 

-). 

 Vermieter wünscht kleinere Wohnung (BVerfG v. 

27.9.1991 - 1 BvR 1324/90 -). 

 Auch Eigenbedarf, der durch den Kauf einer ver-
mieteten Eigentumswohnung erst geschaffen 
worden ist („Gekaufter Eigenbedarf“), ist grund-
sätzlich ein vernünftiger Grund (BayObLG v. 14.7.1981 

- Allg.Reg. 32/81 -). 
 
Ein - auf vernünftige, nachvollziehbare Gründe ge-
stützter - Eigennutzungswunsch rechtfertigt die Kün-
digung des Mietverhältnisses aber nur dann, wenn er 
vom Vermieter auch ernsthaft verfolgt wird und be-
reits hinreichend bestimmt und konkretisiert ist. Da-
gegen rechtfertigt eine bislang nur vage oder für ei-
nen späteren Zeitpunkt verfolgte Nutzungsabsicht 
eine Eigenbedarfskündigung (noch) nicht (sog. „unzu-
lässige Vorratskündigung“) (BGH v. 23.9.2015 - VIII ZR 



 

 

 

 

 

297/14 -). 
 

7. Welche Kündigungen sind unzulässig? 

Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
sind folgende Fallgruppen zu entnehmen, wo (auch 
aus verfassungsrechtlicher Sicht) Kündigungen unzu-
lässig sind: 

 Rechtsmissbräuchliche Kündigungen 

 Treuwidrige Kündigungen 

 Zweckverfehlende bzw. vernunftwidrige Kündi-
gungen 

 Vorgeschobene Kündigungen – fehlende Ernsthaf-
tigkeit 

 

7.1. Rechtsmissbrauch: Anderweitig zu befriedigen-
der Eigenbedarf? 

Wenn vor Ausspruch der Eigenbedarfskündigung eine 
vergleichbare Wohnung frei geworden und zu diesem 
Zeitpunkt bereits der endgültige Nutzungswunsch ge-
fasst worden war, kann sich die Kündigung als 
rechtsmissbräuchlich darstellen (BGH v. 23.8.2016 - VIII ZR 

178/15 -). Die Eigenbedarfskündigung ist aber nicht 
dann unwirksam, wenn der Vermieter vor Entstehen 
des Eigenbedarfs eine andere Wohnung weiterver-
mietet (BVerfG v. 28.5.1993 - 1 BvR 1515/92 -). 
 
Auf die leerstehende Wohnung darf der Vermieter 
aber nur verwiesen werden, wenn die leere Woh-
nung mit der gekündigten vergleichbar ist, d.h. wenn 
der vom Eigentümer bestimmte Wohnbedarf in dem 
Alternativobjekt ohne wesentliche Abstriche befrie-
digt werden kann (BVerfG v. 7.11.1990 - 1 BvR 416/90 -).  
 
Beachte: Bei vergleichbaren zur Verfügung stehenden 
Wohnungen muss der Vermieter nicht denjenigen 
Mieter in Anspruch nehmen, den der Verlust der 
Wohnung am wenigsten hart trifft (keine „Sozial-
auswahl“). Der Vermieter hat unter den vor Entste-
hen des Eigenbedarfs vermieteten Wohnungen des 
Hauses grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit zur 
Eigenbedarfskündigung. 
 

7.2 Rechtsmissbrauch: „Weit überhöhter Wohnbe-
darf“? 

Rechtsmissbrauch liegt auch dann vor, wenn der 
Vermieter einen weit überhöhten Wohnbedarf gel-
tend macht. Das BVerfG hat offengelassen, wann von 
einem solchen „weit überhöhtem Wohnbedarf“ aus-
zugehen ist. Zwei Entscheidungen zeigen aber, dass 
das BVerfG doch recht „großzügig“ ist: 

 Weit überhöhter Eigenbedarf wird nicht geltend 
gemacht, wenn ein jungverheiratetes Ehepaar ei-
ne etwa 74 qm große 3-Zimmer-Wohnung bezie-
hen möchte und sich nicht auf eine deutlich klei-

nere, im Haus freigewordene 2-Zimmer-Wohnung 
verweisen lassen will. Ob ein konkreter Nach-
wuchswunsch vorliegt, ist darüber hinaus inso-
weit nicht zu prüfen (BVerfG v. 7.11.1990 - 1 BvR 416/90 

-). 

 Es liegt kein weit überhöhter Wohnbedarf vor, 
wenn der Eigentümer zu zweit eine Fünfeinhalb-
Zimmer-Wohnung nutzen will, die ebenfalls von 
zwei Mietern bewohnt wird (BVerfG v. 30.6.1994 - 1 

BvR 2048/93 -). 
 
Auch nach Ansicht des BGH (v. 4.3.2015 - VIII ZR 166/14 -) 
ist der Vermieter prinzipiell berechtigt, den von ihm 
oder seiner Bedarfsperson favorisierten Lebensent-
wurf ohne Wenn und Aber in den Räumlichkeiten zu 
realisieren: „Es lassen sich keine Richtwerte (etwa 
Wohnfläche) aufstellen, ab welcher Grenze bei einem 
Alleinstehenden von einem weit überhöhten Wohn-
bedarf auszugehen ist. Denn diese Beurteilung hängt 
nicht allein von der in Anspruch genommenen Wohn-
fläche oder der Anzahl der Räume ab, sondern von 
einer umfassenden Würdigung der gesamten Um-
stände des Einzelfalls.“  
 

7.3 Rechtsmissbrauch: Willkürliche Kündigung?  

Hierunter sind vor allem sog. „Kündigungen aus Ra-
che“ zu verstehen, etwa weil der Mieter sich in der 
Vergangenheit erfolgreich geweigert hat, unzulässi-
gen Mieterhöhungen Folge zu leisten. Eine solche 
Kündigung bleibt auch dann willkürlich, wenn der 
Vermieter - im Unterschied zu den Konstellationen 
des vorgeschobenen Eigenbedarfs - auch tatsächlich 
in die Wohnung einziehen will, sein Hauptinteresse 
aber darin liegt, den unliebsamen Mieter los zu wer-
den.  
 

7.4 Rechtsmissbrauch: Wegfall des Eigenbedarfs?  

Rechtsmissbräuchlich ist auch die Weiterverfolgung 
der Räumung, wenn der Eigenbedarf zwischenzeitlich 
entfallen ist. Dies ist allerdings nur dann zu berück-
sichtigen, wenn der Grund vor dem Ablauf der Kündi-
gungsfrist entfallen ist; in diesem Fall ist der Vermie-
ter zu einer entsprechenden Mitteilung an den Mie-
ter verpflichtet (BGH v. 9.11.2005 - VIII ZR 339/04 -; BVerfG v. 

18.4.2006 - 1 BvR 31/06 -). 
 
Ist streitig, ob der Vermieter den Mieter vor seinem 
Auszug über den Wegfall des Eigenbedarfs informiert 
hat, so trifft die Beweislast den Vermieter (BGH v. 

18.5.2005 - VIII ZR 368/03 -). 



 

 

 

 

 

7.5 Rechtsmissbrauch: Unterlassung der Anbiet-
pflicht?  

Kündigt der Vermieter eine vermietete Wohnung we-
gen Eigenbedarfs, so hat er dem Mieter bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist eine vergleichbare, im selben 
Haus oder in derselben Wohnanlage ihm zu diesem 
Zeitpunkt zur Verfügung stehende Wohnung, die 
vermietet werden soll, zur Anmietung anzubieten 
(BGH v. 9.7.2003 - VIII ZR 276/02 -; BGH v. 14.12.2016 - VIII ZR 

232/15 -). Zur Erfüllung dieser Anbietpflicht muss der 
Vermieter den Mieter über die wesentlichen Bedin-
gungen einer Anmietung (Größe, Ausstattung, Miet-
höhe) informieren (BGH v. 13.10.2010 - VIII ZR 78/10 -).  
 
Der Mieter muss die Existenz einer freien vermietba-
ren Wohnung darlegen und beweisen. Er kann hierzu 
Einsicht in das Grundbuch seiner Wohnanlage neh-
men (§ 12 GBO).  
 
Ausnahmen: Da der Vermieter nicht verpflichtet ist, 
ihm gehörende unvermietete Wohnungen dem all-
gemeinen Mietwohnungsmarkt durch Vermietung 
zur Verfügung zu stellen, stellt es keine Pflichtverlet-
zung dar, wenn dem Mieter eine leerstehende - nicht 
zur Vermietung, sondern zum Verkauf, vorgesehene - 
Wohnung nicht angeboten wird (BVerfG v. 23.11.1993 - 1 

BvR 904/93 -). Ebenso wenig stellt es eine Pflichtverlet-
zung dar, wenn der Vermieter vor Entstehen des Ei-
genbedarfs eine andere Wohnung weitervermietet 
(BVerfG v. 28.5.1993 - 1 BvR 1515/92 -). 
 
Folge: Die Verletzung dieser Anbietpflicht hat aber 
nicht zur Folge, dass die berechtigt ausgesprochene 
Eigenbedarfskündigung nachträglich rechtsmiss-
bräuchlich und damit unwirksam wird. Sie zieht ledig-
lich einen Anspruch auf Schadensersatz in Geld nach 
sich (BGH v. 14.12.2016 - VIII ZR 232/15 -). Die Kündigung als 
solche war und bleibt wirksam. Der Mieter ist so zu 
stellen, als hätte der Vermieter ihm die Alternativ-
wohnung angeboten und als wäre dieser neue Miet-
vertrag auch zu Stande gekommen. Der Mieter ist al-
so so zu stellen, als sei die Anbietpflicht erfüllt wor-
den – nicht aber so, als sei die Kündigung gar nicht 
erfolgt.  
 

7.6 Treuwidrige Kündigung? 

Treuwidrig ist die Kündigung, wenn der Mieter bei 
Abschluss des unbefristeten Mietvertrages vom Ver-
mieter nicht über den schon zu diesem Zeitpunkt be-
stehenden oder aber absehbaren Eigenbedarf aufge-
klärt wurde und sich deshalb insoweit ein Vertrau-
enstatbestand auf Seiten des Mieters gebildet hat, 
wonach ein Eigenbedarf in absehbarer Zeit nach 
Mietvertragsabschluss nicht geltend gemacht werde 

(BGH v. 6.7.2010 - VIII ZR 180/09 -). Das BVerfG (v. 14.2.1989 - 

1 BvR 308/88 -; 19.7.1993 - 1 BvR 501/93 -) billigt dem Mieter 
grds. einen Zeitraum von 5 Jahren zu, während derer 
er damit rechnen darf, dass eine Eigenbedarfskündi-
gung nicht geltend gemacht werde. 
 
Allerdings ist der Vermieter weder verpflichtet, von 
sich aus vor Abschluss eines unbefristeten Mietver-
trags unaufgefordert Ermittlungen über einen mögli-
chen künftigen Eigenbedarf anzustellen (sogenannte 
„Bedarfsvorschau“) noch den Mieter ungefragt über 
mögliche oder konkret vorhersehbare Eigenbedarfssi-
tuationen zu unterrichten. Daher liegt kein Rechts-
missbrauch vor, wenn der Vermieter einen unbefris-
teten Mietvertrag wegen eines nach Vertragsschluss 
entstandenen Eigenbedarfs kündigt und das Entste-
hen dieses Eigenbedarfs für ihn zwar im Rahmen ei-
ner „Bedarfsvorschau“ erkennbar gewesen wäre, er 
jedoch bei Vertragsabschluss eine solche Kündigung 
nicht zumindest erwogen hat (BGH v. 4.2.2015 - VIII ZR 

154/14 -).  
Etwas anderes hat allerdings dann zu gelten, wenn 
der Vermieter anlässlich des Vertragsabschlusses von 
sich aus oder auf Fragen des Mieters vorsätzlich un-
richtige Angaben über den derzeitigen Stand ihm be-
kannter, für die Beurteilung einer Eigenbedarfssitua-
tion maßgebender Tatsachen gemacht hat (BGH v. 

4.2.2015 - VIII ZR 154/14 -).  
Und: Die Kündigung kurze Zeit nach Vertragsab-
schluss allein macht diese noch nicht treuwidrig, 
wenn der Eigenbedarf bei Abschluss des Mietvertra-
ges noch nicht absehbar war (BGH v. 20.3.2013 - VIII ZR 

233/12 -).  
 

7.7 Zweckverfehlende unvernünftige Eigenbedarfs-
kündigung? 

Hiervon ist auszugehen, wenn die gekündigte Woh-
nung für die Nutzungswünsche des Vermieters objek-
tiv ungeeignet ist. In einem solchen Fall ist die Eigen-
bedarfskündigung unzulässig.  
Beispiele: 

 Die 80jährige gehbehinderte Mutter soll im 4. 
Stock eines Mietshauses ohne Fahrstuhl unter-
gebracht werden  

 Die angebliche pflegebedürftige Person ist nur 
noch in einem Krankenhaus medizinisch zu ver-
sorgen. 

 Vermieter will mit seiner vierköpfigen Familie in 
eine 1-Zimmer-Wohnung ziehen. 

 Wohnung steht zur Zwangsversteigerung an und 
wird demnächst an einen Dritt-Erwerber heraus-
gegeben werden müssen. 

 Das Fehlen eines Visums für einen dauerhaften 
Aufenthalt in Deutschland kann der Realisierbar-
keit des Eigennutzungswunsches entgegenste-



 

 

 

 

 

hen. 
 

7.8 Vorgetäuschter Eigenbedarf – keine Ernsthaf-
tigkeit des Nutzungswunsches? 

Gelingt bis zum Ende der letzten mündlichen Ver-
handlung im Räumungsprozess der Nachweis, dass 
der Eigenbedarf nur vorgetäuscht ist, wird die Räu-
mungsklage wegen rechtsmissbräuchlicher Kündi-
gung abgewiesen werden. Gelingt der Nachweis der 
Vortäuschung erst nach Räumung der Wohnung, be-
steht ein Schadensersatzanspruch des Mieters aus 
Vertragsverletzung (BVerfG v. 26.9.2001 - 1 BvR 1185/01 -). 
 
Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs kann auch dann 
vorgeschoben sein, wenn ein Vermieter seit längerem 
Verkaufsabsichten hegt und der von ihm benannten 
Eigenbedarfsperson den Wohnraum in der - dieser 
möglicherweise nicht offenbarten - Erwartung zur 
Miete überlässt („Strohmieter“), diese im Falle eines 
doch noch gelingenden gewinnbringenden Verkaufs 
ohne Schwierigkeiten zum Auszug bewegen zu kön-
nen (BGH v. 10.5.2016 - VIII ZR 214/15 -).   
 

8. Greift die „Sozialklausel“ der §§ 574 ff. BGB  

Unabhängig davon, wie zunächst die Rechtmäßigkeit 
der Eigenbedarfskündigung einzuschätzen ist, sollten 
Mieter prüfen, ob für sie oder ihre Angehörigen eine 
Härte im Sinne der §§ 574 ff. BGB vorliegt. In einem 
solche Falle kann bei rechtzeitiger Geltendmachung 
des Härtefalles trotz möglicherweise wirksamer Kün-
digung das Verbleiben der Mieter in der Wohnung 
vom Gericht angeordnet werden.  
 
Die Härtefälle werden zumeist nach folgenden Sach-
verhalten gruppiert: Fehlender angemessener und 
zumutbarer Ersatzwohnraum; hohes Alter; Gebrech-
lichkeit; Pflegebedürftigkeit; unheilbare Krankheit; 
psychische oder gesundheitliche Gefahren; Verwurze-
lung - lange Mietdauer - „Geburtshaus“; Armut we-
gen geringen Einkommens; Armut wegen Arbeitslo-
sigkeit oder anderer (vorübergehender) Schicksals-
schläge; heilbare Krankheit; Schwangerschaft; Kinder-
reichtum (Ersatzwohnung); Umschulungsschwierig-
keiten für Kinder; Prüfungssituation; berufliche Nach-
teile; sonstige wirtschaftliche Folgen der Kündigung; 
Aufwendungen des Mieters für die gekündigte Woh-
nung; kurze Mietdauer; Zwischenumzug; sonstige 
Härten. 
 
Die Einzelheiten zur Sozialklausel und zur Beachtung 
der notwendigen Fristen enthält unser Info Nr. 120. 

9. Haben Mieter Schadensersatzansprüche? 

Ist erst nach Auszug des Mieters eine vorgeschobene 
- oder anderweitig rechtsmissbräuchliche - Kündigung 
beweisbar oder ist der Kündigungsgrund noch vor 
Auszug des Mieters entfallen, ohne dass der Vermie-
ter den Mieter rechtzeitig hierauf hingewiesen hat, 
kommen Schadensersatzansprüche in Frage. Denn 
ein Vermieter ist im Falle der Vortäuschung von Ei-
genbedarf - wie auch sonst bei einer schuldhaften 
(materiell) unberechtigten Kündigung eines Dauer-
schuldverhältnisses - dem Mieter gemäß § 280 Abs. 1 
BGB zum Schadensersatz verpflichtet (BGH v. 10.6.2015 - 

VIII ZR 99/14 -).  
 
Beim Schadensersatz sollte zunächst die sog. Natural-
restitution, also die Wiedereinräumung des Mietbe-
sitzes gefordert werden, solange dem Vermieter die 
Wiedereinräumung noch möglich ist (BGH v. 16.12.2009 - 

VIII ZR 313/08 -). Unmöglichkeit kann nicht bereits an-
genommen werden, wenn die Wohnung inzwischen 
anderweitig vermietet oder verkauft ist, sondern erst 
dann, wenn der Vermieter beweist, dass er die Verfü-
gungsmacht über die Wohnung nicht mehr erlangen 
kann, sei es durch Kündigung, eine Abstandszahlung 
oder einen Rückerwerb.  
 
Daneben ist an folgende Schadenspositionen zu den-
ken: Rechtsverteidigungskosten (BGH v. 4.6.2014 - VIII ZR 

289/13 -); Detektivkosten, Umzugskosten im weiteren 
Sinn (also die Kosten der Wohnungssuche wie Fahr-
kosten, Maklerkosten oder Kosten für Inserate; Kos-
ten für ein Umzugsunternehmen und freiwillige Um-
zugshelfer, Umzugsservice der Telekom, Ummelde-
kosten), Aufwendungen für die neue Wohnung 
(Schönheitsreparaturen), nutzlos gewordene Auf-
wendungen für die bisherige Wohnung (z.B. nicht 
mehr verwendbare Einrichtungsgegenstände, Reno-
vierungskosten, nicht abgewohnte Investitionen) so-
wie die Mietdifferenz. 
 
Die Mietdifferenz ist richtigerweise solange zu zahlen, 
bis der Vermieter das Mietverhältnis anderweitig 
rechtmäßig beenden könnte und/oder durch zulässi-
ge Mieterhöhungen für die bisherige Wohnung die 
für die neue Wohnung gezahlte Miete erreicht wür-
de. Der BGH hingegen erachtet pauschal den Zeit-
raum von 42 Monaten für angemessen (BGH v. 

16.12.2009 - VIII ZR 313/08 -). 
 
Für das Vorliegen und den Umfang der geltend ge-
machten Schadenspositionen ist der Mieter darle-
gungs- und beweispflichtig.  


